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AN ALLE VEREINSMITGLIEDER 

 
 

 

Wunstorf, den 24.11.2008 

 

 

 
 

Liebe Vereinsmitglieder, 

 

Vom 3. bis zum 9. April 2009 wollen wir unseren Partnerverein Hythe 

Aqua den Gegenbesuch abstatten. Der Besuch im August aus England ist 

ja den meisten noch in guter Erinnerung. Wir haben für obigen 

Zeitraum die Gegeneinladung erhalten! 

 

Der Jugendaustausch richtet sich an alle jugendlichen Vereinsmitglieder 

Jahrgang 2001 (und älter). Ausdrücklich richtet sich der Austausch auch 

an die Vereinsmitglieder, die bisher noch keinen Kontakt zu den 

britischen Sportfreunden hatten.  

 

Hythe Aqua ist der Schwimmclub der Stadt Hythe, die in der Grafschaft 

Kent im Süden Englands liegt. Die bekannten Orte Folkstone und Dover 

sind einen Katzensprung entfernt.  

 

Die Unterbringung findet dort bei Gastfamilien statt. Wie bei dem 

Besuch von Hythe im August dieses Jahres versucht Dave Evans aus 

Hythe,  die Unterbringung passend zur Altersstufe und zu schon evtl. 

bestehenden Kontakten zu arrangieren.  

 

Natürlich sind auch Eltern willkommen! Für die Erwachsenen gilt 

allerdings, dass wir zuerst die Jugendlichen den Gastfamilien zuordnen 

wollen. Sollten die Plätze für die Erwachsenen nicht ausreichen, so wird 

für die Erwachsenen die Unterbringung in örtlichen Bed & Breakfast 

erfolgen. Die Kosten hierfür sind dann in dem Teilnahmebeitrag nicht 

enthalten. 

 

 



 

 

Ziel des Austausches ist es, die Bindung zwischen den beiden Vereinen 

auf eine breite, persönliche Basis zustellen. Daher hat sich der Verein 

entschieden, diesen Austausch stärker finanziell zu unterstützen. Wir 

gehen derzeit von 35 Teilnehmern aus: 

 

Der Teilnahmebeitrag beträgt 125 €. 

 

Darin sind An- und Abreise mit dem Bus sowie der Transport für zwei 

Ausflüge innerhalb Englands enthalten. Nicht enthalten sind etwaige 

Eintrittsgelder sowie Taschengeld.  

 

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich mit Überweisung des Teilnahmebeitrages.  

 

Bitte beachtet, dass mit der Überweisung die beigefügten 

Teilnahmebedingungen anerkannt werden.  

 

Verwendungszweck:  HYTHE 09 -Name aller Teilnehmer 

Kto.-Nr. :   383 141 

BLZ:    251 524 90 (SSK Wunstorf) 

 

Anmeldeschluss ist Freitag, der 19.12.2008. 

 

Wer also Lust hat, das Land England auf familiärer Basis kennenzulernen, 

der sollte sich anmelden!  

Weitere Informationen zu Programm,  Ausrüstung und Termine werden 

auf zwei Informationsabende im Januar und ungefähr vier Wochen vor 

Fahrtbeginn noch bekannt gemacht. 

  

Fragen?  Ich stehe hierzu jederzeit zur Verfügung: persönlich, telefonisch 

unter  05031/516315 oder per Mail. 

 

Mit bestem Gruß  

  

 

 

 

Frank Weiß 

Jugendwart 1. WVW 

Bilder vom letzten Austausch und anderen Veranstaltungen unter:  

 http://www.flickr.com/photos/wvwhythe 

Webseite Hythe Aqua: 

http://www.hytheaqua.org.uk/ 

 



Teilnahmebedingungen für Freizeiten und Fahrten des 1.WVW Wunstorf 
 

1. Allgemeines  
Bei unseren Fahrten und Freizeiten steht das Miteinander der Kinder und Jugendlichen im Verein im 
Mittelpunkt. Mit unserem Angebot wollen wir uns ganz bewusst von kommerziellen Reiseveranstaltern 
unterscheiden. Grundlage jeder Teilnahme ist deshalb die Bereitschaft, sich in die Gruppe und 
Gemeinschaft der Fahrtteilnehmer einzufügen.   
 

2. Anmeldung und Abschluss des Reisevertrages  
Mit der Überweisung des Teilnahmebeitrags bieten die Eltern dem 1.WVW den Abschluss eines 
Reisevertrages verbindlich an. Die Anmeldung erfolgt schriftlich. Der Reisevertrag kommt nach dem 
Zugang der Reisebestätigung („weiterer Infobrief“) und mit Zahlungseingang des Teilnehmerbetrags für 
beide Teile wirksam zustande.   
 

3. Teilnahmevoraussetzung  
Teilnehmer/-innen an unseren Fahrten müssen sportgesund sein.  Jeder Teilnehmer muss Mitglied im 
Verein sein. 
 

4. Leistungen 
Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich aus der Reiseausschreibung (Infobrief) sowie aus den 
hierauf bezugnehmenden Angaben in dem „weiteren Infobrief“. Geringfügige Änderungen oder 
Abweichungen einzelner Leistungen, die notwendig werden sind gestattet, soweit die Änderungen nicht 
erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der Reise nicht beeinträchtigen.   

 
5. Minderjährige Teilnehmer/-innen  

Für die Dauer des Aufenthaltes übernimmt die vom Vorstand beauftragte Leitung und die von der Leitung 
beauftragten Betreuer die Aufsichtspflicht für Teilnehmer/-innen unter 18 Jahren.  
Die Übernahme dieser Verpflichtung beginnt am Treffpunkt (Ort und Zeit, z.B. Busabfahrt) und endet 
entsprechend mit der Rückankunft. Die Aufsichtspflichtigen sind berechtigt und verpflichtet, die 
Lebensverhältnisse der Minderjährigen während des Aufenthaltes im Sinne der Gesamtmaßnahme zu 
gestalten.  Es werden verbindliche Regelungen für Ausgehzeiten, Schlafzeiten, Baden sowie Ausflüge und 
sonstige Gemeinschaftsveranstaltungen getroffen.  
Die Aufsichtspflichtigen gehen hierbei davon aus, dass die Teilnehmer/-innen ihrem Alter entsprechend 
eine durchschnittliche Selbständigkeit und Verhaltensweise mitbringen für z. B. freien Ausgang zu üblichen 
Tageszeiten, Besuch von öffentlichen Veranstaltungen (z.B. Museum), Benutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel im Nahbereich. Für Minderjährige gilt das Jugendschutzgesetz..  

 
6. Rücktritt  

Der Teilnehmer/die Teilnehmerin kann jederzeit vor Reisebeginn vom Reisevertrag zurücktreten. Der 
Teilnehmer/die Teilnehmerin soll den Rücktritt von der gebuchten Reise schriftlich mitteilen. Maßgeblich 
ist der Eingang der Rücktrittserklärung beim 1.WVW. Im Falle des Rücktritts des Teilnehmers/der 
Teilnehmerin kann der 1.WVW Aufwendungsersatz nach Maßgabe folgender pauschalierter Stornokosten 
verlangen:  
 
- bis zum 30. Tag vor Reisebeginn 25 % des Reisepreises  
- vom 29. bis 15. Tag vor Reisebeginn 50 % des Reisepreises  
- vom 14. bis eine Tag vor Reisebeginn 75 % des Reisepreises  
- bei Nichtanreise 100 % des Reisepreises.   
 

7. Rücktritt und Kündigung durch den 1.WVW 
Bei Nichterreichen einer festgelegten Mindestteilnehmerzahl ist der 1.WVW bis zwei Wochen vor 
Reiseantritt berechtigt, die Veranstaltung abzusagen. Den eingezahlten Reisepreis erhält der 
Teilnehmer/die Teilnehmerin dann in voller Höhe zurück. Ferner kann der 1.WVW den Reisevertrag ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen, wenn die Durchführung der Reise trotz einer entsprechenden Abmahnung 
des Teilnehmers nachhaltig gestört wird. Der 1.WVW behält jedoch den Anspruch auf den Reisepreis. 
Der Teilnehmer/die Teilnehmerin ist unter Einräumung einer angemessenen Frist von der Teilnahme 
auszuschließen. Bei Minderjährigen ist die fristlose Kündigung gegenüber den Eltern oder deren Vertretern 



auszusprechen. Der Ausschluss ist mit einer Rückschickung verbunden. Bei der Rückschickung wird 
grundsätzlich dafür Sorge getragen, dass die Rückreise organisatorisch sichergestellt ist (Fahrkarte, 
Reiseweg, Benachrichtigung der Eltern bzw. deren Vertreter, ggf. kostenpflichtige Begleitung je nach Alter). 
Die Begleitung beschränkt sich erst einmal grundsätzlich bis zum nächsten Abreisepunkt (Bahnhof, etc.). 
Die durch die Kündigung entstanden Kosten (Reiseaufwendungen usw.) hat der/die Teilnehmer/in bzw. der 
Erziehungsberechtigte zu tragen.   
 

8. Höhere Gewalt / außergewöhnliche Umstände 
Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht voraussehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, 
gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl der 1.WVW als auch der Teilnehmer/die Teilnehmerin 
den Vertrag nur nach Maßgabe der Vorschriften zur Kündigung wegen höherer Gewalt kündigen. Die 
Rechtsfolgen ergeben sich aus dem Gesetz.   
 

9. Versicherungen  
Jeder Teilnehmer hat sich gegen eventuelle Risiken der Freizeit selbst zu versichern. Er muss 
krankenversichert sein und die entsprechende Versicherungskarte mitbringen. Alle Teilnehmer sind für die 
Dauer der Freizeit unfallversichert. Bitte beachten Sie, dass für die Teilnehmer keine Reiseversicherungen 
seitens des Vereins abgeschlossen sind.    
 

10. Reisedokumente  
Für Auslandsreisen ist ein Personalausweis oder ein Reisepass erforderlich, der mindestens noch 3 Monate 
gültig ist.  Eine gültige Versichertenkarte (oder vergleichbarer Versicherungsnachweis) und möglichst auch 
der Impfpass sind vom Reiseteilnehmer mitzuführen. 
 

11. Ärztliche Versorgung  
Alle Teilnehmer müssen gesundheitlich für die Teilnahme geeignet sein. Eventuelle Krankheiten, Allergien 
oder Behinderungen sind bei der Anmeldung schriftlich mitzuteilen. Falls ein Krankenhausaufenthalt 
notwendig wird, setzen wir hierfür Ihr Einverständnis voraus. In dringendsten Fällen sind die Betreuer 
berechtigt, zum Wohle eines Teilnehmers die Erlaubnis zu einem ärztlichen Eingriff zu erteilen. Bei ernsten 
Erkrankungen Ihres Sohnes/Ihrer Tochter werden Sie umgehend benachrichtigt. Teilen Sie uns daher 
unbedingt mit,.  Bis zum Reiseantritt müssen die Erziehungsberechtigten mitteilen, wo Sie während der 
Freizeit telefonisch erreichbar.   
 

12. Haftungsbeschränkungen  
Die vertragliche Haftung für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis 
beschränkt, soweit ein Schaden des Teilnehmers/der Teilnehmerin weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
herbeigeführt wird.   
 

13. Gerichtsstand  
Gerichtsstand ist Hannover.   
 

14. Allgemeines  
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die 
Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen nicht berührt.   
 

 
Wunstorf, im September 2008 
 
 
Der Vorstand 
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